
§ 32 MAVO - Vorschlagsrecht

1. MAV schlägt dem Dienstgeber eine eindeutig bestimmbare 
Maßnahme vor

2. Dienstgeber prüft den Vorschlag

DG stimmt zu: 
Die Maßnahme 

wird wie 
vorgeschlagen 
durchgeführt

DG tut nichts:
MAV kann nach 
Ablauf von vier 
Wochen das 

Kirchliche 
Arbeitsgericht 

anrufen

DG erhebt 
Einwendungen

MAV zieht Vorschlag zurück 
bzw. verzichtet auf die 

Maßnahme
MAV erhält den Vorschlag 

aufrecht

Maßnahme wird beraten, ggf. 
modifiziert - DG stimmt zu.

Maßnahme wird beraten - DG 
erhält Einwendungen aufrecht 

3.

5.

6. DG setzt Maßnahme um DG teilt der MAV schriftlich 
begründet mit, warum er den 
Vorschlag nicht umsetzen will

DG lädt zur 
Einigungsverhandlung

4.
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